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Satzung zur Änderung

der Habilitationsordnung für die Fakultät für Biolo gie,

Chemie und Geowissenschaften der Universität Bayreu th

Vom 20. Juni 2005

Auf Grund von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 91 Abs. 8 Satz 1 des Bayerischen

Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth folgende

Änderungssatzung: *)

§ 1

Die Habilitationsordnung für die Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften der

Universität Bayreuth vom 20. Dezember 2003 (KWMBl II 2004 S. 2563) wird wie folgt

geändert:

In § 1 wird folgender Satz 4 angefügt:

"4Das Gebiet, für das die Lehrbefähigung festgestellt wird, kann auf Vorschlag des

Habilitanden vom Fachbereichsrat über das engere Fachgebiet hinaus definiert werden."

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.



Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 08. Juni 2005 und

der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom

16. Juni 2005.

Bayreuth, 20. Juni 2005

UNIVERSITÄT BAYREUTH

DER PRÄSIDENT

Professor Dr. Dr. h.c. H. Ruppert

Diese Satzung wurde am 20. Juni 2005 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederlegung wurde am

20. Juni 2005 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der

20. Juni 2005.


